
Entschließung der 45. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in 
Deutschland am 07.11.2023 in Bonn 

 

25 Jahre Århus-Konvention – Veröffentlichungsanspruch muss ins Gesetz! 

 

Nach 25 Jahren Århus-Konvention ist die so wichtige proaktive Veröffentlichung von 

Umweltinformationen in Deutschland immer noch abhängig vom Transparenzwillen 

der Behörden. Das muss sich ändern.  

Mit der Århus-Konvention wurden 1998 erstmals internationale Mindeststandards für 

den Zugang zu Umweltinformationen völkerrechtlich verankert. Das Übereinkommen 

fußt auf der Erkenntnis, „daß jeder Mensch (…) die Pflicht hat, die Umwelt zum 

Wohle gegenwärtiger und künftiger Generationen zu schützen und zu verbessern“ 

und „zur Wahrnehmung dieser Pflicht Zugang zu Informationen, ein Recht auf Beteili-

gung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenhei-

ten haben“ muss.  

Die Bestimmungen der Konvention fanden durch die EU-Umweltrichtlinie aus dem 

Jahr 2003 Eingang ins Gemeinschaftsrecht und im Folgenden ins nationale Recht. 

So sehen die Umweltinformationsgesetze in Deutschland vor, dass Behörden Um-

weltinformationen proaktiv und nicht nur auf Antrag Einzelner veröffentlichen müs-

sen. Allerdings stellt diese Pflicht zur „Unterrichtung der Öffentlichkeit“ in den aller-

meisten Ländern und auf Bundesebene keinen selbständigen, einklagbaren An-

spruch für jedermann dar.  

Bei Verstößen gegen die Pflicht fehlt somit die Möglichkeit zur Durchsetzung: Die 

Nichtbeachtung ist nach aktueller Gesetzeslage nicht gerichtlich überprüfbar und die 

bloße Veröffentlichungspflicht droht zu verpuffen. Nur in den Transparenzgesetzen 

von Hamburg, Bremen und Rheinland-Pfalz besteht bislang – in gewissem Maße – 

ein subjektives Recht auf Veröffentlichung. 

Um die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung ihres Rechts auf Zugang zu 

Umweltinformationen – ganz im Geiste der Århus-Konvention – zu stärken, ist eine 

Novellierung des Umweltinformationszugangsrechts nötig. Die IFK fordert die bisher 

untätigen Gesetzgeber dazu auf, die Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlich-

keit zu modernisieren und als selbständigen Anspruch zu formulieren. 


